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Gesuch Dispensation vom Sportunterricht für ein Schuljahr 
Gesuche um Dispensation müssen dem Sekretariat vor Ort abgegeben oder per Mail (bwz@nw.ch) gesendet 
werden. Bis zur schriftlichen Bewilligung des Dispensationsgesuches ist der Sportunterricht zu besuchen 

 
 

Name/Vorname Klasse 
 

  

Lehrbetrieb 
 

 

Berufsbildner/in Telefon 
 

  
 

 

Begründung des Dispensationsgesuches 

 Physische/psychische Einschränkung (Beilage: Arztzeugnis*) 

o eine Teilnahme ohne Noten kommt in Frage 

o eine Teilnahme ohne Noten kommt nicht in Frage 

 Spitzensport (Beilage: Swiss Olympic Card, Kaderzugehörigkeit) 

 Abgeschlossene Berufsausbildung (Beilage: Bestätigung Abschluss) 

 ABU-Dispensation 

 
Weitere Gründe 

 

 
 

 
 
 
 

  

Unterschrift Lehrbetrieb Datum, Unterschrift Lernende 
 
 
 
 

Entscheid Bereichsleitung Unterschrift erziehungsberechtigte Person 
(für Lernende über 18 Jahren nicht erforderlich) 

 bewilligt  
 nicht bewilligt  
 Gesuch nicht fristgerecht eingereicht,  

Rückweisung 
(Folge: unentschuldigte Absenz) 

 

 
Stans,  

 
 

 
 

Unterschrift Berufsfachschule 

* Die Vorlage für das Arztzeugnis finden Sie auf unserer Homepage. 
  



 

 

 
Bestimmungen über die Dispensation des Sportunterrichtes 

Grundsätzlich kann eine Lernende/ein Lernender aus folgenden Gründen vom Sportunterricht dispensiert 
werden: 

Physisch/Psychische Einschränkung 
- Einschränkungen, welche die Teilnahme am Sportunterricht verunmöglicht bzw. eine sinnvolle  

Integration in den Sportunterricht nicht möglich sind. 
- Es besteht die Möglichkeit einer Teilnahme ohne Bewertung.  

 
Leistungssport 

- Inhaber einer regionalen oder nationalen Swiss Olympic Talents Card. 
- Falls die/der Lernende während dem Schuljahr vom Spitzensport zurücktritt oder nicht mehr im 

Besitz der Swiss Olympic Talents Card ist, muss dies umgehend der Schulleitung gemeldet wer-
den. Die Dispensation wird damit hinfällig. 
 

Abgeschlossene Berufsbildung  
- Eine erfolgreich abgeschlossene Berufsbildung ermöglicht eine Dispensation vom Sport-

unterricht. Der Besuch ist auf freiwilliger Basis möglich, muss aber lückenlos besucht werden. 
 

ABU-Dispensation 
- Bei einer ABU-Dispensation muss der Sportunterricht auch nicht besucht werden. Der Besuch ist 

auf freiwilliger Basis möglich, muss aber lückenlos besucht werden. 
 
 
 

Gültigkeitsdauer 
Ein bewilligtes Dispensationsgesuch gilt jeweils für ein Schuljahr. Ausnahmen sind Gesuche mit 
abgeschlossener Berufsausbildung, diese gelten für die komplette Lehrzeit. Nicht besuchte Sportlektionen 
können nicht rückwirkend mit einem bewilligten Gesuch um Dispensation vom Sportunterricht entschuldigt 
werden.  
 
 
 
Rechtsmittel 
Gegen diesen Entscheid kann binnen 20 Tagen nach erfolgter Zustellung bei der Schulleitung schriftlich 
und begründet Einsprache erhoben werden (Art. 36 des Einführungsgesetzes zur Bundesgesetzgebung 
über die Berufsbildung [Kantonales Berufsbildungsgesetz, kBBG; NG 313.1] i.V.m. Art. 61 ff. des 
Gesetzes über das Verwaltungsverfahren und die Verwaltungsrechtspflege, 
[Verwaltungsrechtspflegegesetz, VRG; NG 265.1]). 

 


